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[bookmark: _Hlk214279910]Notar Dr. Thomas Vogt

Datenblatt für eine Erbschaftsausschlagung

[bookmark: _Hlk214265453]Hinweis: Anliegendes Datenblatt dient Ihnen und uns dazu, den Notartermin vorzubereiten. Damit wir Ihre Regelungsziele sachgerecht berücksichtigen können, sind wir darauf angewiesen, dass uns möglichst detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, sich die Zeit zu nehmen, das Datenblatt genau auszufüllen und alles anzugeben, was im Vertrag geregelt werden soll. Sollten Sie bei bestimmten Punkten des Datenblattes nicht weiterwissen, so lassen Sie den betreffenden Punkt offen und versehen diesen mit einem Fragezeichen. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen erst dann einen Termin anbieten werden, wenn alle notwendigen Unterlagen und Daten vollständig vorliegen. Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt!

	1. Daten der/s Verstorbenen: 

	Vor- und Nachname 
	 
	Geburtsdatum
	 
	Sterbedatum und –ort 
	 
	Letzter Wohnsitz
	 
	Nachlassgericht u. Aktenzeichen
	 
	Familienstand des Erblassers 
(verheiratet, geschieden, ledig, verwitwet) 
	 
	
	 


	2. Grund der Ausschlagung



☐ Der Nachlass ist überschuldet.
☐ Es wird vermutet, dass der Nachlass überschuldet ist.
☐ Andere Gründe (keine weiteren Ausführungen erforderlich)

Fortsetzung auf Seite 2


	3. Daten der Ausschlagenden und deren Kinder:

	
	Ausschlagender
	Ggf. Kindsvater/Kindsmutter

	Vor- und Nachname
	 	 
	Geburtsdatum
	 	 
	Straße u Hausnummer
	 	 
	PLZ und Ort
	 	 
	E-Mail-Adresse
	 	entfällt
	Telefonnummer
	 	entfällt
	Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser
	 	entfällt
	Ich habe/erwarte Kinder
	☐ ja (dann sogleich bitte auch die Kinder angeben)
☐ nein
	entfällt

	

	
	Kind 1 
	Kind 2 

	Vor- und Nachname
	 	 
	Geburtsdatum
	 	 
	Straße u Hausnummer
	 	 
	PLZ und Ort
	 	 
	

	

	
	Kind 3 
	Kind 4 

	Vor- und Nachname
	 	 
	Geburtsdatum
	 	 
	Straße u Hausnummer
	 	 
	PLZ und Ort
	 	 


[bookmark: _Hlk214275547]☐ Es handelt ein gesetzlicher Betreuer (Die Ausschlagung muss vorab mit dem Betreuungsgericht zu besprochen werden. Das Original des Betreuerausweises muss im Termin vorliegen. Bitte fügen Sie diesem Datenblatt eine Kopie des Betreuerausweises bei.)

☐ Es handelt ein (Vorsorge-)Bevollmächtigter (Bitte beachten Sie, dass dann im Termin das Original bzw. die Ausfertigung vorliegen muss. Bitte fügen Sie diesem Datenblatt bereits vorab eine Kopie bei. Eine privatschriftliche Vollmacht genügt im Übrigen nicht, es muss sich um eine öffentlich beglaubigte oder beurkundete (Vorsorge-) Vollmacht handeln). 

Bitte füllen Sie die vorstehenden Angaben (Ziffer 2, Tabelle) für jeden Ausschlagenden gesondert aus, ggf. kopieren Sie hierzu die Seite/das Dokument oder verwenden ein gesondertes Blatt.
Wenn der Ausschlagende Kinder hat, sind diese zwingend anzugeben. 
Der Kindsvater/die Kindsmutter muss nur dann angegeben werden, wenn mindestens ein Kind noch minderjährig ist und gemeinsames Sorgerecht mit dem Kindsvater/der Kindsmutter besteht, da dann der weitere Elternteil für die Minderjährigen ebenfalls die Ausschlagung erklären muss. Der weitere Elternteil kann zu Ihrem Termin mitkommen, ansonsten muss er einen separaten Termin bei einem Notar vereinbaren. 
Wenn ein volljähriges Kind des Ausschlagenden im selben Termin ebenfalls ausschlägt (dies muss vorher mit unserer Kanzlei abgestimmt werden!), muss für dieses volljährige Kind dieses Blatt ebenfalls gesondert ausgefüllt werden. 

	4. Sonstiges



[bookmark: _Hlk214280254]Bitte beachten Sie: Jedes Tätigwerden der Notarkanzlei löst Gebühren gem. GNotKG aus. Wenn der beauftragte Vorgang mit einer Beurkundung abgeschlossen wird, sind mit der Beurkundungsgebühr auch die vorhergehenden Tätigkeiten der Notarkanzlei abgegolten. Wenn der Vorgang vor Beurkundung abgebrochen bzw. beendet oder entsprechend lange unterbrochen wird, dann sind die vorangehenden Tätigkeiten (z. B. Besprechung/Entwurf, aber auch bloße Terminvereinbarung) separat gem. GNotKG abzurechnen. 
[bookmark: _GoBack]
Dolmetscher: Alle Beteiligten müssen der deutschen Sprache ausreichend mächtig sein! Sollte dies nicht der Fall sein, so setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung, damit wir das weitere Vorgehen besprechen können.

Sogenannte „Schreibzeugen“, Vollmachten, gesetzliche Betreuer: Alle Beteiligten müssen geschäftsfähig sein, hören, sehen, sprechen und unterschreiben können. Sofern Sie hier Bedenken haben, so setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung, damit wir das weitere Vorgehen besprechen können.

Bitte bringen Sie zum Beurkundungstermin mit:  
· gültiger amtlicher Lichtbildausweis (deutscher Personalausweis oder (Reise-)Pass)
· Falls ein Bevollmächtigter handelt: Original der beglaubigten Vollmacht oder auf den Bevollmächtigten lautende Ausfertigung der notariell beurkundeten Vollmacht
· ggfls. Unterlagen, die vom Nachlassgericht übersandt wurden
· ggf. Dolmetscher (siehe oben)

[bookmark: _Hlk219111414]Bitte senden Sie dieses Formblatt ausgefüllt per Post, Fax oder (bevorzugt) per E-Mail an:

Notar Dr. Thomas Vogt
Am Marktplatz 6
77716 Haslach i. K.
Tel.: 07832 992 980
Fax: 07832 992 9899
E-Mail: zentrale@notar-vogt.de

[bookmark: _Hlk218868368]Nachdem wir das Datenblatt (nebst etwaigen Anlagen) von Ihnen erhalten haben, werden wir uns in der Regel binnen zwei bis vier Wochen telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir bitten vor Ablauf von vier Wochen nach Einreichung von Nachfragen abzusehen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen erst dann einen Termin anbieten werden, wenn alle notwendigen Unterlagen und Daten vollständig vorliegen. Sodann hängt es von Ihrem Vorhaben sowie der aktuellen Auslastung ab, wann wir Ihnen einen Termin anbieten werden können.

Weitere Einzelheiten werden im Beurkundungstermin ausführlich besprochen. Um Unklarheiten und offene Fragen zu klären, wird die Urkunde im Beurkundungstermin den Beteiligten vollständig vorgelesen. Damit das Vorlesen der Urkunde den beabsichtigten Zweck erreichen kann, muss es bei der Beurkundung so still sein, dass Sie den Notar hören und verstehen können. Lassen Sie also kleine Kinder und Hunde besser zu Hause. Für beide ist ein Beurkundungstermin beim Notar ausgesprochen langweilig und sie bleiben selten die ganze Zeit über ruhig. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
